
#ST# Bundesratsbeschluss
über die Allgemeinverbindlicherklärung der Vereinbarung
über die berufliche Weiterbildung im Maler- und
Gipsergewerbe

Änderung vom 10. August 1988

Der Schweizerische Bundesrat

beschliesst:

I

Folgende geänderte Bestimmungen der in der Beilage zum Bundesratsbeschluss
vom 30. September 1986!) wiedergegebenen Vereinbarung über die berufliche
Weiterbildung im Maler- und Gipsergewerbe werden allgemeinverbindlich er-
klärt:

Art. 4 Abs. 4 und 5

4.4 Die Arbeitgeber entrichten an die Kosten des Vollzuges dieser Verein-
barung und der beruflichen Weiterbildung einen jährlichen Grund-
beitrag von 150 Franken zuzüglich 1,5 Promille der durch die Abrech-
nung mit der SUVA ausgewiesenen Vorjahreslohnsumme. Der ge-
samte Betrag ist für das laufende Jahr jeweils spätestens bis I.Juni
der Zentralen Berufskommission zuzuführen.

4.5 Die Arbeitnehmer bezahlen im Sinne, einer höchst persönlichen Ver-
pflichtung monatlich an die Kosten des Vollzuges dieser Vereinba-
rung und der beruflichen Weiterbildung einen Betrag von 17 Franken.

II

Diese Änderung tritt am 1. Oktober 1988 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezem-
ber 1991.

10. August 1988 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

Der Bundespräsident: Stich
Der Bundeskanzler: Buser
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